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1. Sparkasse Oberland;
Kraftloserklärung mehrerer Sparurkunden

Die Sparkasse Oberland erklärt hiermit die Sparurkunden

Nr. 3211187475, 4154712493, 4154752697, 4155019799

nach Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist gemäß Art. 39 Bayerisches Ausführungs-
gesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch für kraftlos.

Schongau, 14.10.2025
Sparkasse Oberland

2. Bundeswehr;
Amtliche Bekanntmachung des Standortältesten Mittenwald

Der Standortälteste Mittenwald weist darauf hin, dass Teile des Standortübungsplat-
zes Mittenwald am „Hohen Brendten“ MILITÄRISCHE SICHERHEITSBEREICHE sind. Diese
dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung betreten und befahren werden. Die Gren-
zen des Übungsplatzes sind durch entsprechende Schranken, Hinweisschilder, ver-
bindliche Verkehrszeichen und eindeutige Beschilderung gut sichtbar gekennzeichnet.

Diese Vorkehrungen dienen in erster Linie dem Schutz der Bevölkerung. Die Nutzung der
markierten und speziell ausgewiesenen Wanderwege ist, unter strenger Einhaltung der
gegebenen Sicherheitsbestimmungen, erlaubt. Ein Abweichen ist strengstens verboten!

Das Berühren, Aufnehmen oder in Besitz nehmen von Fundgegenständen ist verboten
und stellt, insbesondere bei Munition und/oder Munitionsteilen, einen Straftatbe-
stand und eine potentielle Lebensgefahr dar.

Mit Kennzeichnung der roten Flagge an den Zufahrtswegen besteht Gefahr für Leib
und Leben.

Den Anweisungen der militärischen Sicherheitskräfte ist unbedingt Folge zu leisten.
Unbefugtes Betreten ist verboten und wird strafrechtlich verfolgt. Der Bevölkerung ist
es verboten, sich den Einrichtungen der übenden Truppe zu nähern.

Der Standortälteste Mittenwald

3. Bundeswehr;
Amtliche Bekanntmachung des Standortältesten Mittenwald

Der Standortälteste Mittenwald weist darauf hin, dass der Truppenübungsplatz
Garmisch-Partenkirchen „Am Esel“ militärischer Bereich ist. Dieser darf nur mit ent-
sprechender Genehmigung befahren werden. Die Grenze des Übungsplatzes ist durch
entsprechende Hinweisschilder, verbindliche Verkehrszeichen und eine eindeutige
Beschilderung gut sichtbar gekennzeichnet. Diese Vorkehrungen dienen dem Schutz
der Bevölkerung.

Das Berühren, Aufnehmen oder in Besitz nehmen von Fundgegenständen ist verboten
und stellt, insbesondere bei Munition und/oder Munitionsteilen, einen Straftatbe-
stand und eine potentielle Lebensgefahr dar. Den Anweisungen der militärischen Si-
cherheitskräfte ist unbedingt Folge zu leisten.

Der Bevölkerung ist es verboten, sich den Einrichtungen der übenden Truppe
zu nähern.

Der Standortälteste Mittenwald

Garmisch-Partenkirchen, 23. Oktober 2025 Landratsamt
Anton Speer
Landrat

Nr. 30/2025
Donnerstag,

23. Oktober 2025


